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1. Melden Sie sich bei BUBE-Online an und wechseln Sie im Modul PRTR in das 

aktuelle Berichtsjahr. Soweit Sie die u.a. Maske „PRTR – Betriebseinrichtungen 

Liste“ erhalten, klicken Sie am rechten Bildschirmrand unterhalb der Liste der 

Betriebseinrichtungen auf die Schaltfläche „Alle markieren“ (im Kästchen in der 

Spalte „Wähle“ wird das Häkchen gesetzt) und anschließend auf die Schaltflä-

che „In den Desktop“. 

 
Abbildung 1 - Maske PRTR - Betriebseinrichtungen Liste 

2. Soweit für das vorangegangene Berichtsjahr ein PRTR-Bericht vorliegt, kön-

nen Sie unter dem Menüpunkt Funktionen eine Datenübernahme aus dem letz-

ten Berichtsjahr durchführen. Ansonsten tragen Sie bitte unter Betriebseinrich-

tung die noch fehlenden Angaben wie z.B. Betreiber, Eigentümer, Sachbearbei-

ter ein. 

3. Klicken Sie anschließend am linken Bildschirmrand im Desktop auf Tätigkei-

ten. In der Maske „PRTR – Tätigkeiten Liste“ setzen Sie durch Klick in das Käst-

chen in der Spalte „Wähle“ das Häkchen. 

 
Abbildung 2 - Maske PRTR - Tätigkeiten Liste 
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4. Durch Klick auf die Schaltfläche „Berechnung starten“ am rechten Bildschirmrand unterhalb 

der Liste der Tätigkeiten gelangen Sie in die Maske „PRTR - Freisetzung von Schadstoffen 

berechnen“. Dort wählen Sie für die gewünschte Berechnung die entsprechenden Einträge für 

die Felder „Medium“, „Verfahren“ und „Eingesetzter Stoff“ aus. Klicken Sie anschließend auf die 

Schaltfläche „Weiter“ am rechten Bildschirmrand. 

 
Abbildung 3 - Maske PRTR - Freisetzung von Schadstoffen berechnen 

5. Im Feld „Anzahl Tiere“ tragen Sie bitte die Anzahl der belegten Tierplätze während der Auf-

zucht, Haltung, Mast etc. ein und wählen Sie soweit vorhanden eine Abgasreinigung aus. Leer-

stände wie z.B. zwischen den Mastperioden sind in den hinterlegten Emissionsfaktoren bereits 

eingerechnet und müssen bei der Belegungszahl bzw. der Haltungsdauer nicht berücksichtigt 

werden. Die Vorbelegungen in den Feldern „mittlere Masse/Tier (kg)“, „gehalten von (tt.mm.)“ 

und „gehalten bis (tt.mm.)“ können bei Bedarf angepasst werden.  

 
Abbildung 4 - Maske PRTR - Freisetzung von Schadstoffen berechnen, Anzahl Tiere 

Durch Klick auf die Schaltfläche „Berechnen“ starten Sie die Berechnung der Schadstofffreiset-

zungen. 
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6. Zum Speichern der berechneten Schadstofffreisetzungen klicken Sie am rechten Bildschirm-

rand unterhalb der Liste auf die Schaltfläche „Speichern“. 

 
Abbildung 5 - Maske PRTR - Freisetzung von Schadstoffen berechnen, Freisetzungen 

Sollten Sie bei Klick auf „Speichern“ nach der ersten Berechnung den folgenden Hinweis erhal-

ten, 

 

Abbildung 6 - Abfrage Freisetzungen addieren oder ersetzen 

klicken Sie auf die Schaltfläche „NEIN – Stoffe ersetzen“. Wenn Sie weitere Berechnungen z.B. 

für weitere Tierarten und/oder Haltungsverfahren durchführen klicken Sie auf die Schaltfläche 

„JA – Stoffe addieren“. Ein weiterer Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ ist nicht erforderlich. 

7. Nach Abschluss der Berechnung führen Sie bitte eine Prüfung durch. Diese finden Sie unter 

dem Menüpunkt „Funktionen“ – „Spezielle Bearbeitung“ – „Prüfen der Daten“. Sollte das 

Fehlerprüfprotokoll noch Fehler aufweisen, korrigieren Sie bitte Ihre Angaben entsprechend 

und berücksichtigen Sie auch die aufgeführten Hinweise. 

8. Enthält das Fehlerprüfprotokoll keine Fehler mehr, kann der Bericht abgegeben werden. Da-

zu klicken Sie in der Menüleiste auf „Funktionen“, wählen unter dem Menüpunkt „Abgabe und 

Bearbeitungsrechte“ im Unterpunkt „Abgabe/Rückgabe/Erinnerung“ den Eintrag „Abgabe des 

Berichts“ aus und klicken auf „Starten“. Die Statusnachricht „Die Meldung wurde als abgegeben 

gekennzeichnet und der Abgabebericht wurde versendet“ bestätigt Ihnen die erfolgreiche Ab-

gabe des PRTR-Berichts.  
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